
b) die völlige oder teilweise Schließung des Betriebes (§ 14 Abs. 1 
Ziff. 3) ;

c) ferner kann die weitere Tätigkeit in einem Betrieb oder die Leitung 
eines Betriebes durch den Täter (§ 14 Abs. 1 Ziff. 1) oder die Weiter
führung des Betriebes, in dem das Verbrechen begangen worden ist 
(Abs. 1 Ziff. 3), von Auflagen abhängig gemacht werden.
Diese Maßnahmen erfolgen unabhängig davon, ob der Täter Eigen

tümer des Betriebes ist oder nicht. Die Mindestdauer der Maßnahmen 
beträgt ein Jahr, die Höchstdauer zehn Jahre.

Die Untersagung der leitenden Tätigkeit in einem Betrieb oder einer 
Betätigung auf dem von dem Verbrechen betroffenen Gebiet der Wirt
schaft überhaupt ist demgegenüber — da sie Züge des Berufsverbotes 
trägt — als Zusatzstrafe anzusehen und nach den für die Strafe gelten
den Grundsätzen .anzuwenden.

Hach § 47 VO zum Schutze der Arbeitskraft kann neben einer Strafe 
nach den §§ 45 und 46 des Gesetzes ebenfalls für die Dauer von minde
stens einem Jahr und höchstens zehn Jahren die Schließung des Be
triebes des Täters oder die Verwaltung des Betriebes durch einen Treu
händer angeordnet werden ; außerdem kann dem Täter für die gleiche 
Zeit das Eecht zur Ausbildung von Lehrlingen entzogen werden.

Im einzelnen gehört die Behandlung dieser Sicherungsmaßnahmen, 
ihrer Voraussetzungen und ihres konkreten Inhalts zur Lehre vom Be
sonderen Teil des Strafrechts.

§ 2 7

Die gerichtlichen Erziehungsmaßnahmen gegen Jugendliche
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